
Feststellung der Jahresrechnung 2021 
 
 
Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat in der 
öffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit 
folgenden Werten fest: 
 

 
 

 
 

1. Ergebnisrechnung EUR

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 9.085.888,63

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -8.673.829,34

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 412.059,29

1.4 Außerordentlichen Erträge 204.562,00

1.5 Außerordentlichen Aufwendungen -54.788,61

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 149.773,39

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 561.832,68

2. Finanzrechnung EUR

2.1 Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit 8.641.625,25

2.2 Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit -7.655.622,82

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 

(Saldo aus 2.1 und 2.2)
986.002,43

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 434.448,96

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.616.724,95

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 
-1.182.275,99

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6)
-196.273,56

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -218.386,46

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)
-218.386,46

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)
-414.660,02

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksa-men 

Einzahlungen und Auszahlungen
784,83

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.657.070,37

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 

2.11 und 2.12)
-413.875,19

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-

jahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)
1.243.195,18



 
 
 
Au am Rhein, 22.04.2024 
 
 
 Laukart, Bürgermeisterin 
 
 
Feststellung und Auslegung der Jahresrechnung (§ 95 b Gemeindeordnung) 
 
1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.04.2024 das Ergebnis der Jahresrechnung 

festgestellt.  
2. Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung 

unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung erfolgt am 03.05.2024.  
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgt an sieben Tagen vom 06.05.2024 

bis einschließlich 16.05.2024.  
4. Der Feststellungsbeschluss wird der Rechtsaufsichtsbehörde am 29.04.2024 mitgeteilt. 
 
 

3. Bilanz EUR

3.1 Immaterielles Vermögen 15.456,76

3.2 Sachvermögen 36.348.101,37

3.3 Finanzvermögen 1.829.124,49

3.4 Abgrenzungsposten 886.614,04

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 39.079.296,66

3.7 Basiskapital 22.698.507,19

3.8 Rücklagen 977.142,17

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 11.963.756,85

3.11 Rückstellungen 220.149,46

3.12 Verbindlichkeiten 2.736.276,16

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 483.464,83

3.14
Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 39.079.296,66


